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Der Heidelberger Rechtsanwalt Dr. Raoul Kreide ist

Partner bei GSK Stockmann und berät Unternehmen

und ihre Organe bei Restrukturierung und Insolvenz.

„Insolvenzantragspflicht: Bin ich überschuldet?“
„Die Sichtweise des Justizministeriums bringt Geschäftsführer in große Haftungsgefahren“,

warnt Rechtsanwalt Dr. Raoul Kreide.

Im Gesetz heißt es „bis einschließlich 31. Dezem-
ber 2023“ ist ein Zeitraum von vier Monaten an-
zunehmen. Wie lange muss man nun durchfi-
nanziert sein, wenn der viermonatige Zeitraum
über das Jahresende hinausgeht? Das Justizmi-
nisterium beruft sich auf die Gesetzesbegrün-
dung und will die Vorschrift so lesen, dass man
nun wieder auf 12 Monate abstellen muss. Wer
am 31. August seine Durchfinanzierung geprüft
hat, musste bis zum 31. Dezember 2023 liquide
sein. Wer ab 1. September prüft, muss den Liqui-
ditätsnachweis für 12 Monate erbringen. Der
Wortlaut des Gesetzes klingt anders und viele
halten die Lesart des Ministeriums für falsch.

Stellt der Geschäftsführer einen Antrag zu spät,
drohen ihm persönlich strafrechtliche und haf-
tungsrechtliche Konsequenzen. Geschäftsführer
sollten daher schon ab 1. September wieder von
dem 12-monatigen Prognosezeitraum ausgehen.
Nur so können sie Risiken für sich selbst vermei-
den, auch wenn dies bedeutet, dass weit früher
über einen Insolvenzantrag oder davor schützen-
de Sanierungsmaßnahmen nachgedacht wer-
den muss.

Kontakt: raoul.kreide@gsk.de

Für die nächsten zwölf Monate (§ 19 Abs. 2 der
Insolvenzordnung). An versteckter Stelle findet
sich aber eine Ausnahme, die Unternehmen in
der aktuell schwierigen Wirtschaftslage unter-
stützen sollte. Manche hatten sogar gefordert,
die Überschuldung als Insolvenzgrund ganz ab-
zuschaffen. Bis vor kurzem musste man die
Durchfinanzierung nur für die kommenden vier
Monate nachweisen (§ 4 Abs. 2 SanInsKG). Und
genau hier schlummert die Gefahr.

Worin besteht das Risiko für Geschäftsführer?

Nicht nur die Zahlungsunfähigkeit führt zur In-
solvenzantragspflicht. Auch bei Überschuldung
muss der Geschäftsführer rechtzeitig einen An-
trag stellen. Warum man aktuell nicht so richtig
weiß, was „rechtzeitig“ bedeutet, fragten wir
Rechtsanwalt Dr. Raoul Kreide.

Herr Dr. Kreide, wann liegt denn eine Über-
schuldung vor?

Bei einer Überschuldung ist die Frage, ob das
Vermögen eines Unternehmens weniger wert ist
als seine Schulden. Dies ist ähnlich aber nicht
identisch mit einem negativen Eigenkapital im
Jahresabschluss, beispielsweise können stille
Reserven berücksichtigt werden. Da nach dieser
Formel aber viele Unternehmen überschuldet
und damit insolvenzantragspflichtig wären, die
durchaus lebensfähig sind, hat der Gesetzgeber
eine Ausnahme definiert: Es liegt kein Insolvenz-
antragsgrund vor, wenn das Unternehmen für
eine bestimmte Zeit durchfinanziert ist, also sei-
ne Rechnungen pünktlich zahlen kann („Fortbe-
stehensprognose“).

Wie lange muss man durchfinanziert sein?


